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Geschäftsverteilung 2023 des Oberlandesgerichts München 

3. N a c h t r a g 

zur Geschäftsverteilung des Oberlandesgerichts München für das Jahr 2023 

I. 

Anlass zur Änderung der Geschäftsverteilung: 

1. Eintritt des Vorsitzenden Richters am Oberlandesgericht R i e d e r  (31. Zivilsenat) in 

den Ruhestand mit Ablauf des Monats März 2023. 

2. Ernennung des Richters am Oberlandesgericht Dr. W e s t p h a l  (36. Zivilsenat) zum 

Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht mit Wirkung vom 1. April 2023. 

3. Wechsel in der Vertretung des Vorsitzenden des 31. Zivilsenats. 

4. Ernennung der Vorsitzenden Richterin am Landgericht München I Dr. Bauer (1/2) 

zur Richterin am Oberlandesgericht mit Wirkung vom 1. April 2023. 

5. Ernennung der Vorsitzenden Richterin am Oberlandesgericht K e s t i n g  (Senat für 

Landwirtschaftssachen u. Fideikommisssenat) zur Direktorin des Amtsgerichts 

Rosenheim mit Wirkung vom 1. April 2023. 
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6. Ernennung der Richterin am Oberlandesgericht Dr. Claßen  (Rechtshilfesenat und 

Senat für Landwirtschaftssachen) zur Vorsitzenden Richterin am Oberlandesgericht 

mit Wirkung vom 1. April 2023.  

7. Bestellung der Richterin am Oberlandesgericht Gloßner  (zu 1/2 28. Zivilsenat) zur 

Leiterin des Verwaltungsreferats III mit Wirkung vom 1. April 2023. 

8. Ernennung der Richterin am Landgericht München I Dietz  (3/4) zur Richterin am 

Oberlandesgericht mit Wirkung vom 1. April 2023. 

9. Eintritt des Richters am Oberlandesgericht Bayer  (4. Zivilsenat: Familiensenat) in die 

Freistellungsphase der Altersteilzeit mit Ablauf des Monats April 2023. 
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II. 

Änderung der Geschäftsverteilung: 

Zum 1. April 2023: 

1. Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Dr. Westphal  übernimmt den Vorsitz 

des 31. Zivilsenats. Aus dem 36. Zivilsenat scheidet er aus. 

2. Anstelle des Richters am Oberlandesgericht Gierl  (31. Zivilsenat) wird Richter am 

Oberlandesgericht Amslinger  (31. Zivilsenat) zum regelmäßigen Vertreter des 

Vorsitzenden des 31. Zivilsenats bestellt.  

3. Richterin am Oberlandesgericht  Bruckmann  (9. Strafsenat und Vertreterin der 

Mitglieder des 35. Zivilsenats) wird dem 36. Zivilsenat zugewiesen. Für das 

Strafverfahren 9 St 5/22, für die Kostenverfahren 9 St (K) 4/22, 9 St (K) 6/22 und 

9 St (K) 7/22 sowie für das Vollstreckungsverfahren 9 St 8/22 bleibt sie dem 

9. Strafsenat zugewiesen. Für das Strafverfahren 9 St 3/20 bleibt sie dem 

9. Strafsenat bis zur Absetzung des schriftlichen Urteils zugewiesen. Im Übrigen 

scheidet sie aus dem 9. Strafsenat aus. Aus dem 35. Zivilsenat scheidet sie ebenfalls 

aus. 

4. Richter am Oberlandesgericht Schuster  (36. Zivilsenat) wird zum regelmäßigen 

Vertreter der Vorsitzenden des 36. Zivilsenats bestellt. 

5. Richterin am Oberlandesgericht Dr. Bauer  (1/2) wird dem 9. Strafsenat zugewiesen. 

6. Richterin am Oberlandesgericht Dr. Lenz  (9. Strafsenat) wird zur regelmäßigen 

Vertreterin der Vorsitzenden des 9. Strafsenats und zur Vertreterin der Mitglieder 

des 35. Zivilsenats bestellt. 
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7. Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Dr. Claßen  (Rechtshilfesenat und Senat 

für Landwirtschaftssachen) übernimmt den Vorsitz des Senats für 

Landwirtschaftssachen. Sie wird dem Fideikommisssenat zugewiesen und zur 

regelmäßigen Vertreterin des Vorsitzenden des Fideikommisssenats bestellt. Aus 

dem Rechtshilfesenat scheidet sie aus. 

8. Richterin am Oberlandesgericht Gloßner  (zu 1/2 28. Zivilsenat) wird dem Senat für 

Landwirtschaftssachen und dem Rechtshilfesenat zugewiesen und zur regelmäßigen 

Vertreterin des Vorsitzenden des Rechtshilfesenats bestellt. Aus dem 28. Zivilsenat 

scheidet sie aus. 

9. Richterin am Oberlandesgericht Dietz  (zu 1/2) wird dem 28. Zivilsenat zugewiesen. 

Zum 1. Mai 2023: 

Richterin am Oberlandesgericht Pohl  (4. Zivilsenat: Familiensenat) wird zur regelmäßigen 

Vertreterin des Vorsitzenden des 4. Zivilsenats: Familiensenat bestellt. 

München,  den 17. März 2023 
Es folgen die Unterschriften 


